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fraglichen Stelle zu unterrichten, damit 
sie beurteilen können, ob sie sich bewer
ben sollen. Die Ausschreibung stellt da
her den rechtlichen Rahmen dar, den die 
Anstellungsbehörde sich selbst vorgibt. 
Entdeckt sie allerdings, daß die in der 
Ausschreibung enthaltenen Vorausset
zungen über das hinausgehen, was die 
dienstlichen Bedürfnisse erfordern, so 
steht es in ihrem Belieben, das Beförde
rungsverfahren zu wiederholen, indem 
sie die ursprüngliche Stellenbekanntgabe 
annulliert und sie durch eine berichtigte 
Bekanntgabe ersetzt. 

3. Bei der Bewertung des dienstlichen Inter
esses und der im Rahmen einer Beförde
rungsmaßnahme nach Artikel 45 des Sta
tuts zu berücksichtigenden Verdienste 

. verfügt die Anstellungsbehörde über ein 
weites Ermessen; daher hat sich die 
Überprüfung durch den Gemeinschafts
richter auf diesem Gebiet auf die Frage 
zu beschränken, ob die Verwaltung, nach 
der Art und Weise zu urteilen, wie sie 
möglicherweise zu ihrer Entscheidung 
gelangt ist, die Grenzen des Zulässigen 
überschritten hat und bei der Ausübung 
ihres Ermessens einem offensichtlichen 
Irrtum unterlegen ist. 

Die Ausübung des Ermessens der Anstel
lungsbehörde setzt eine sehr sorgfältige 
Prüfung der Personalakten und eine ge
wissenhafte Beachtung der in der Aus
schreibung einer freien Planstelle ge
nannten Anforderungen voraus. 

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer) 
11. Dezember 1991* 

In der Rechtssache T-169/89 

Erik Dan Frederiksen, Beamter des Europäischen Parlaments, Luxemburg, vertre
ten durch Rechtsanwalt Georges Vandersanden, Brüssel, Zustellungsanschrift: 
Kanzlei des Rechtsanwalts Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume, Luxemburg, 

Kläger, 

* Verfahrenssprache: Französisch. 
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gegen 

Europäisches Parlament, vertreten durch seinen Rechtsberater Jorge Campinos und 
durch Didier Petersheim, Juristischer Dienst, als Bevollmächtigte, Beistand: 
Rechtsanwalt Vanderberghe, Brüssel, Zustellungsanschrift: Generalsekretariat des 
Europäischen Parlaments, Luxemburg-Kirchberg, 

Beklagter, 

wegen Aufhebung der Verfügung des Präsidenten des Europäischen Parlaments 
vom 3. Juli 1989, mit der Frau X auf den Dienstposten eines Sprachberaters in der 
dänischen Übersetzungsabteilung (Generaldirektion Übersetzung und Allgemeine 
Dienste) befördert wurde, und, soweit erforderlich, des Vermerks der 
Einstellungsabteilung vom 17. Juli 1989, mit der dem Kläger die Ablehnung seiner 
Bewerbung um den gleichen Dienstposten mitgeteilt wurde, 

erläßt 

DAS GERICHT (Vierte Kammer) 

unter Mitwirkung des Präsidenten R. Garcia-Valdecasas, der Richter 
D. A. O. Edward und R. Schintgen, 

Kanzler: H. Jung 

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und der mündlichen Verhandlungen vom 
5. Dezember 1990 und 3. Oktober 1991, 

folgendes 
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Urteil 

Sachverhalt 

1 Der Kläger Erik Dan Frederiksen ist Hauptübersetzer der Besoldungsgruppe LA 4 
ín der dänischen Übersetzungsabteilung der Generaldirektion VII „Übersetzung 
und Allgemeine Dienste" (im folgenden: GD VII) des Europäischen Parlaments 
(im folgenden: Parlament). Er unterrichtete ab 1965 in Dänemark als diplomierter 
Sekundarstufenlehrer Französisch und Deutsch. Am 1. August 1973 trat er in die 
Dienste des Parlaments ein. Er war zunächst als Übersetzer der Besoldungsgruppe 
LA 7 tätig, wurde dann zum Überprüfer ernannt und in der Folge bis zu seiner 
Einweisung in die Besoldungsgruppe LA 4 am 1. Januar 1978 regelmäßig beför
dert. Im Juli 1979 wurde er in die Abteilung Terminologie versetzt, in der er bis 
Mai 1988 tätig war, um dann erneut, in die dänische Übersetzungsabteilung zu 
wechseln. Dort war er u: a. für die Organisation eines Kurses in französischer 
Sprache tätig. 

2 Am 9. Januar 1989 veröffentlichte das Parlament die Ausschreibung Nr. 5809 einer 
Stelle als Sprachberater der Besoldungsgruppe LA 3 der dänischen Übersetzungs
abteilung. Die Stellenausschreibung war wie folgt formuliert: 

„Art der Tätigkeit 

Sprachberater, der dem Abteilungsleiter untersteht und diesen insbesondere in den 
folgenden Bereichen zu unterstützen hat: 

— berufliche Ausbildung der Beamten undsonstigen Bediensteten der Abteilung; 

— Ausbildung und Arbeitsüberwachung bei den neuen Übersetzern/Übersetzerin
nen und Praktikanten; 
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— Organisation der Dokumentation der Abteilung, insbesondere im Hinblick auf 
die Erstellung besonderer Dokumentationswerke für die Bedürfnisse der Über
setzer, Computerisierung der Dokumentations- und Terminologiearbeiten der 
Abteilung; 

— Überprüfung der Qualität der übersetzten Texte. 

Der Sprachberater kann zur Übersetzung und Überprüfung schwieriger Texte her
angezogen werden; im Rahmen der Organisation der Abteilung können ihm be
sondere Aufgaben übertragen werden. 

Er vertritt den Abteilungsleiter, wenn dieser verhindert ist. 

Diese Arbeiten setzen Bereitschaft und Interesse an der Verbesserung und Ent
wicklung der Arbeitsmethoden einer Übersetzungsabteilung und an beruflicher 
Fortbildung voraus. 

Erforderliche Fachkenntnisse und Kenntnisse 

— Universitätsabschlußzeugnis oder Berufserfahrung, die ein gleichwertiges Ni
veau sicherstellt; 

— belegte Berufserfahrung im Bereich der Übersetzung und Überprüfung; 

— Kenntnis der bei der Verwaltungsarbeit zum Einsatz gelangenden EDV-Tech
niken; 
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— Sprachkenntnisse: Vollkommene Beherrschung der dänischen Sprache; gründli
che, Beherrschung zweier weiterer Amtssprachen der Europäischen Gemein
schaft sowie gute Kenntnis einer vierten Amtssprache; die Kenntnis.einer fünf
ten Sprache ist erwünscht, diejenige weiterer Sprachen wird berücksichtigt." 

3 In ihrer „Bilanz der Aktivitäten der GD VII im Haushaltsjahr 1988" hatte die 
Generaldirektorin der GD VII, Carmen G. de Enterria, folgendes dargelegt: 

„Abgesehen von... technischen Problemen sieht sich die Direktion Übersetzung 
noch immer mit Schwierigkeiten bei der Ersetzung der aus verschiedenen Gründen 
abwesenden Bediensteten konfrontiert: Teilzeitarbeit, Krankheit, Urlaub aus per
sönlichen Gründen, berufliche Weiterbildung. 

Die Perspektiven der Entwicklung dieser Direktion beruhen wie die der Direktion 
Veröffentlichungen auf einem besseren Einsatz des Personals und einer allgemei
neren Verwendung moderner Technologien. 

In dieser Hinsicht ist der besondere Berufsfortbildungsplan der Direktion sowohl 
von den Linguisten wie von den Schreibkräften sehr wohlwollend aufgenommen 
worden." 

Ihr Ergebnis war: 

„Bei der Fortbildung und dem Einsatz neuer Technologien sind umfangreiche An
strengungen zu unternehmen." 

4 Der Kläger sowie zwei weitere Angehörige der dänischen Übersetzungsabteilung, 
Frau X und Herr Y, bewarben sich aufgrund der veröffentlichten Stellenaus
schreibung. 
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5 Frau X war am 2. Februar 1973 in die Dienste des Parlaments eingetreten. Sie war 
zum gleichen Zeitpunkt wie der Kläger in die Besoldungsgruppe LA 4 befördert 
worden. Sie war stets in der dänischen Übersetzungsabteilung — zunächst als 
Übersetzerin, sodann als Überprüferin — tätig. Aus familiären Gründen war sie 
seit 1. Oktober 1979 mit Ausnahme der Zeit vom 1. April bis zum 1. Oktober 1983 
als Teilzeitbeschäftigte tätig. 

6 Herr Y trat am 1. Februar 1976 in die Dienste der Kommission; er wurde 1977 
zum Rat und 1979 zum Parlament versetzt. Er wurde 1986 nach LA 4 befördert 
und hat stets in der dänischen Übersetzungsabteilung des Parlaments gearbeitet. 
Im Zeitraum 1987/88 war er in dieser Abteilung für Terminologie und Verbin
dungsarbeiten mit den Terminologiebüros und -gruppen der anderen Gemein
schaftsorgane verantwortlich. 

7 In ihren Beurteilungen für den Zeitraum 1983/84 erhielten die drei Bewerber als 
Benotung ein „ausgezeichnet" und zwei „gut". Für den Zeitraum 1985/86 erhielt 
der Kläger als Benotung ein „ausgezeichnet" (Qualität der Arbeit), zwei „sehr 
gut" und fünf „gut"; Frau X ein „ausgezeichnet" (Kenntnisse), vier „sehr gut" 
und drei „gut"; Herr Y zwei „ausgezeichnet" (Kenntnisse und Qualität der Ar
beit), vier „sehr gut" und zwei „gut". Für den Zeitraum 1985/86 war der erste 
Beurteilende des Klägers sein Dienstvorgesetzter in der Abteilung Terminologie, 
Herr Minnaert. Frau X und Herr Y wurden vom gleichen Beurteilenden der dä
nischen Übersetzung beurteilt. 

s Jede Beurteilung enthielt eine Erklärung des Beurteilten über seine Sprachkennt
nisse. In der Beurteilung für den Zeitraum 1985/86 machte der Kläger eine „sehr 
gute" Kenntnis des Deutschen, des Englischen und des Französischen, eine „gute" 
Kenntnis des Italienischen und Spanischen sowie eine „ausreichende" Kenntnis des 
Niederländischen geltend, Frau X eine „sehr gute" Kenntnis des Deutschen, des 
Englischen, des Französischen und des Italienischen sowie eine „gute" Kenntnis 
des Griechischen und Niederländischen, und Herr Y zusätzlich zum Dänischen 
eine „sehr gute" Kenntnis von vier Sprachen, nämlich des Deutschen, des Engli
schen, des Französischen und des Niederländischen. 
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9 Der Kläger belegte fünf vom Parlament veranstaltete EDV-Fortbildungskurse 
[Einführung in die EDV I und II (je .drei Tage), MS-DOS (zwei Tage), dBase III 
(vier Tage) und Open Access II (fünf Tage)]. In einem Anhang zu seinem Bewer
bungsschreiben erklärte er, daß .er zusätzlich zu den Kenritnissen aufgrund dieser 
Fortbildung Lernprogramme (insbesondere WordPerfect) sowie die Datenbanken 
Epoque, Celex, APC und Eurodicautom verwende; daß er Eigentümer/Benutzer 
eines Computers Commodore PC 10-III mit GW-Basic und MS-DOS Software sei 
(mit 32 Mb Festplatte sowie zwei Laufwerken für 5,25" und 3,5" Disketten sowie 
einem Drucker NEC P2200); daß er über bestimmte andere Programme und Aus
stattungen verfüge wie die dBase III Plus und PC Tools; und schließlich, daß er 
mit der kürzlich auf einem der neuen M240 Computer der dänischen Überset
zungsabteilung installierten Open Access Software arbeitete. Zwischen Februar 
und April 1989 belegte er zwei ergänzende Fortbildungskurse für Open Access II 
(fünf Tage) und Open Access II für Fortgeschrittene (fünf Tage). Frau X nahm an 
zwei von Herrn Y geleiteten Seminaren teil, die sich mit der Anleitung zum Arbei
ten mit den Datenbanken Eurodicautom und Epoque befaßten; sie erhielt be
stimmte Informationen über die Verwendung dieser Datenbanken Eurodicautom 
und Epoque sowie einen Führer für die Benutzer von Epoque; darüber hinaus 
verwendete sie bei der Abfrage dieser Datenbanken im Rahmen ihrer Arbeit als 
Übersetzer/Überprüfer einen Teletyp-Terminal ohne Processor. Im Rahmen der 
vom Gericht angeordneten Beweisaufnahme ersuchte das Parlament, weiterhin.zu 
berücksichtigen, daß Frau X nach ihren eigenen. Erklärungen seit 1988 über einen 
Computer Commodore, 128 verfügte. Im Hinblick auf Herrn Y, dessen EDV-
Kenntnisse nicht im einzelnen dargelegt wurden, ergibt sich aus den Akten, daß er 
die vorgenannten Seminare für Linguisten der dänischen Übersetzungsabteilung 
leitete; daß er einen Führer für die Verwendung der Datenbank Epoque erarbei
tete und im Zeitraum 1987/88 an Fortbildungskursen für den Einsatz von Open 
Access Software (fünf Tage) und der Datenbank Celex teilnahm. 

io Mit einem Vermerk vom 2. Februar 1989 an die Generaldirektorin der GD VII 
nahm der Leiter {der Direktion Übersetzung und Terminologie, John Hargreaves, 
zu den drei Bewerbungen auf die Stelle eines Sprachberaters wie folgt Stellung: 

„Drei Bewerbungen sind auf diese Ausschreibung eingegangen., 
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Was das Beförderungsdienstalter anlangt, weisen zwei der Bewerber, Herr Frede
riksen und Frau X, das gleiche Alter auf — ihr Dienstalter ist übrigens nahezu das 
gleiche. 

Der dritte Bewerber, Herr Y, weist ein deutlich geringeres Beförderungsdienstalter 
und Dienstalter auf. 

Bei den Beurteilungen ist die von Herrn Y bei weitem die beste, gefolgt von 
Frau X und Herrn Frederiksen! Diese Beurteilungen beziehen sich auf die Tätig
keit als Überprüfer/Hauptübersetzer. 

Die Sprachkenntnisse der drei Bewerber sind breit gefächert. 

Frau X ist eine Übersetzerin/Überprüferin, deren berufliche Fähigkeiten in der 
Abteilung keines Beweises mehr bedürfen. Sie hat an Sprachkursen teilgenommen, 
aber keine anderen Kenntnisse erworben, die sie auf die Ausbildungs-, Dokumen
tations- und EDV-Arbeiten vorbereitet hätten, die in der Stellenbeschreibung an
geführt sind. 

Herr Y hat zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Übersetzer/Überprüfer in der Abtei
lung sehr geschätzte Terminologie- und Dokumentationsarbeiten, auch in Verbin
dung mit der Gruppe ,dänische Terminologie des Rates', geleistet. Er hat zudem 
Fortbildungskurse für die Übersetzer der Abteilung veranstaltet, um ihnen gewisse 
Datenbanken nahezubringen. 

Herr Frederiksen ist ebenfalls ein Übersetzer/Überprüfer, dessen Qualitäten in der 
Abteilung sehr hoch geachtet werden. Während mehrerer Jahre hat er in der Ab
teilung Terminologie gearbeitet, in der er sehr nützliche Erfahrungen in den Berei
chen Dokumentation und EDV machen konnte, in denen seine Fähigkeiten bemer
kenswert sind. Vor seinem Eintritt in den Dienst des Parlaments hat er übrigens 
pädagogische Erfahrungen erworben, die für die in der Ausschreibung genannten 
Aufgaben der Bildung und Fortbildung besonders nützlich wären. 
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Angesichts des Profils der Bewerber sollte die Wahl zwischen Herrn Y und Herrn 
Frederiksen getroffen werden. 

Angesichts des höheren Beförderungsdienstalters von Herrn Frederiksen, der zu
dem deutlich älter ist als Herr Y, schlage ich die Beförderung von Herrn Frede
riksen vor. 

Seine Ernennung wäre geeignet, das. ausgezeichnete Funktionieren dieser Abtei
lung weiterhin sicherzustellen. Er entspricht den Anforderungen des Dienstpostens 
und erfreut sich darüber hinaus wegen seiner persönlichen Qualitäten und seiner in 
allen erforderlichen Bereichen bestätigten Erfahrung des Respekts seiner Kolle
gen." 

1 1 Mit einem Vermerk vom 10. März 1989 schlug die Generaldirektorin der GD VII 
dem Generaldirektor Verwaltung, Personal und Finanzen die Beförderung von 
Frau X auf die Stelle eines Sprachberaters „aus den in dem beiliegenden Vermerk 
dargelegten Gründen" vor. In diesem Vermerk hieß es : 

„Aus den drei auf diesen Aushang hin eingereichten Bewerbungen ergibt sich: 

— beim Dienstalter liegt Frau X, an der Spitze, gefolgt von, Herrn Frederiksen 
und Herrn Y in dieser Reihenfolge; . 

— beim Beförderungsdienstalter liegen Frau X und Herr Frederiksen gleichauf, 
in weitem Abstand folgt Herr Y; 

— bezüglich der Beurteilung: Bei den beiden dienstältesten Bewerbern zeigt die 
von Frau X ,ausgezeichnet' in den Spalten 1 (allgemeine und berufliche 
Kenntnisse, die für das Amt erforderlich sind) und 4 (Organisationsvermögen 
— Denkvermögen und Methode), während Herr Frederiksen lediglich ,sehr 
gut' aufzuweisen hat. Der Rest der Beurteilung muß als gleichwertig betrachtet 
werden. 

II-1412 



FREDERIKSEN / PARLAMENT 

Zwei der Bewerber, Frau X und Herr Y, haben stets in der dänischen Überset
zungsabteilung gearbeitet, während Herr Frederiksen zwischen Juli 1979 und Mai 
1988 in der Abteilung Terminologie dienstlich tätig war. 

Die drei Bewerber weisen breitgefächerte Sprachkenntnisse auf, jedoch beherrscht 
nur Frau X das Griechische einschließlich der Überprüfungsebene. 

Nach Vergleich der Eignungen der drei Bewerber und unter Berücksichtigung zum 
einen der Lage der Leitungsposten in der Direktion Übersetzung (von 21 Dienst
posten LA 3 sind lediglich drei mit einer Frau besetzt) und im Lichte andererseits 
des Aktionsprogramms, das unser Organ unter Beachtung des Grundsatzes der 
Chancengleichheit von Mann und Frau durchführt, schlage ich die Beförderung 
von Frau X auf die Stelle als Sprachberater vor, auch wenn sich die Bewerberin 
augenblicklich gezwungen sieht, aus familiären Gründen (kleine Kinder) halbtags 
zu arbeiten." 

i2 Dieser Vorschlag der Ernennung von Frau X war noch am gleichen Tag Anlaß 
für ein Protestschreiben von 27 Übersetzern und 6 Schreibkräften der dänischen 
Übersetzungsabteilung, hierunter Herr Y, an Herrn Hargreaves, mit der Begrün
dung, die Empfehlung von Herrn Hargreaves sei mißachtet worden, „obwohl 
seine Empfehlung genauestens und allein auf die von der Anstellungsbehörde ge
billigte Ausschreibung begründet gewesen ist." 

13 Mit Vermerk vom 14. März 1989 ersuchte Herr Hargreaves die Generaldirektorin 
der GD VII ihren Vorschlag zu überdenken, insbesondere weil das Profil von 
Frau X den Anforderungen der zu besetzenden Stelle weniger gut entspreche und 
die Halbtagstätigkeit mit der Aufgabe eines Sprachberaters des Parlaments nicht 
vereinbar sei, da die Aufgaben dieses Dienstpostens unmittelbar mit dem Rhythmus 
der Parlamentstätigkeiten verbunden seien. Die Generaldirektorin antwortete ihm 
am 22. März 1989, daß die ihr dargelegten Gesichtspunkte sie nicht zu einer Än
derung ihres Standpunktes bewogen hätten. 
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H Am 26. April 1989 richtete die Generäldirektorin einen Vermerk an den Leiter der 
dänischen Übersetzungsabteilung, Hans Drangsfeldt, mit der Bitte um Bestätigung, 
„daß die Ernennung von Frau X als Sprachberater mit dem guten Funktionieren 
Ihrer Abteilung vereinbar ist". Eine Abschrift dieses Vermerks wurde an Herrn 
Hargreaves gerichtet. Am gleichen Tage schrieb Herr Hargreaves an die General
direktorin, daß sie, wenn sie ihre Wahl durchsetzen wolle, hierfür die volle Ver
antwortung zu übernehmen habe, „ohne Herrn Drangsfeldt oder mich zu bitten, 
eine Entscheidung zu billigen, die Sie und Sie allein getroffen haben". 

is Am 16. Mai 1989 schrieb Herr Drangsfeldt der Generaldirektorin nach einer Un
terredung mit ihr, daß „die Ernennung eines Bewerbers, der die formellen Anfor
derungen der Ausschreibung sicherlich nicht erfüllt, langfristig die Gefahr herauf
beschwört, daß die Haltung der Beamten der Abteilung gegenüber dem Organ 
beeinträchtigt wird." In einem späteren Vermerk vom 31. Mai 1989 äußerte Herr 
Drangsfeldt: 

„Eine der formellen Anforderungen der Stellenausschreibung ist ,Kenntnis der bei 
der Verwaltungsarbeit zum Einsatz gelangenden EDV-Techniken'. Frau X besitzt 
diese formelle Qualifikation nicht, die nicht nur für die Erfüllung der in der Spalte 
,Art der Tätigkeit' angeführten Aufgaben, sondern vor allem für die mittel- und 
langfristige Entwicklung und Rationalisierung der Abteilung vollkommen unerläß
lich ist." 

i6 In einem Vermerk vom 7. Juni 1989 an den Generalsekretär des Parlaments hielt 
die Generaldirektorin ihren Standpunkt aufrecht und führte aus: 

„"Was die Anforderungen bezüglich der ,bei der Verwaltungsarbeit zum Einsatz 
gelangenden Informationstechniken (sie)' betrifft, deren Außerachtlassung nach 
Meinung des Leiters der betreffenden Abteilung langfristig die Gefahr heraufbe
schwört, daß die Haltung der Beamten der Abteilung gegenüber dem Organ be
einträchtigt wird', so berechtigt uns nichts dazu, von irgendeiner intellektuellen 
Unfähigkeit der vorgeschlagenen Bewerberin auszugehen. Es ist richtig, daß sich in 
den Personalakten des anderen Bewerbers Teilnahmebescheinigungen für von un
serem Organ veranstaltete Kurse für ,Open access' und ,Wordperfect' finden. Das 
Fehlen dringender Arbeiten in der Abteilung Terminologie, der dieser Bewerber in 
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der Zeit zwischen dem 19. Juli 1979 und dem 1. Mai 1988 angehörte, hat ihm 
sicherlich Gelegenheit geboten, diese Berufsbildungsmaßnahmen in Anspruch zu 
nehmen. 

Bezüglich der von der Generaldirektion vorgeschlagenen Bewerberin habe ich 
mich überzeugen können, daß sie die EDV-Anlagen der Abteilung für Grundla
genarbeiten, wie etwa das Aufsuchen von Dokumentation und Präzedenzfällen, 
benutzt. In den vergangenen Jahren haben nämlich die dänischen Überprüfer von 
Kollegen in der Abteilung eine EDV-Grundausbildung erhalten. Die zusätzliche 
Ausbildung kann im übrigen in nur wenigen Tagen erfolgen, da es sich um die 
gleichen Kurse handelt, an denen auch die Beamten aller Laufbahngruppen unseres 
Organs teilgenommen haben. 

Aus all diesen Gründen und gestützt auf die Argumente in meinem Vorschlag vom 
10. März (Dienstalter, Qualifikation, Verantwortungsgefühl) bitte ich Sie, Herr 
Generalsekretär, um Unterzeichnung der Ernennung von Frau X ..." 

17 Am 3. Juli 1989 beförderte die Anstellungsbehörde Frau X und ernannte sie mit 
Wirkung ab 1. Juni 1989 zum Sprachberater, Laufbahngruppe LA 3. 

ís Am 12. Juli 1989 legte der Kläger gegen die Ernennung von Frau X Beschwerde 
ein. 

19 Am 17. Juli 1989 erhielt der Kläger ein Schreiben der Einstellungsstelle, das ihm 
die Ablehnung seiner Bewerbung mitteilte. 

20 Die Ernennung von Frau X war am 2. August 1989 Anlaß für einen Protest der 
Linguistendelegation des Parlaments, die vorbrachte, ein Sprachberater könne 
sinnvollerweise nicht halbtags arbeiten. 
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2i Am.31. August 1989 gab die Generaldirektorin der GD VII auf Ersuchen des Juri
stischen Dienstes des Parlaments zu der Beschwerde des Klägers folgende Erklä
rung ab: 

„Ich habe die Akten der drei Bewerber um den freien Dienstposten persönlich 
überprüft... und gefunden, daß die Bewerbung von Frau X den Vorzug verdiente; 
sie war gleichwohl in dem Vorschlag ihrer unmittelbaren Dienstvorgesetzten nicht 
berücksichtigt worden. 

Von meiner Seite aus war lediglich die Verwaltungssituation von Frau, X, das 
heißt ihre Halbtagsarbeit, Grund zum Zögern. Ich habe feststellen können, daß 
diese Situation ausschließlich auf Gründe familiärer Natur zurückzuführen ist, die 
im übrigen, nur vorübergehender Art sein dürften. Aus diesem Grunde appelliere 
ich in der Begründung meines Vorschlags für die Besetzung der Stelle an die Be
mühung unseres Organs um Beachtung des Grundsatzes der Chancengleichheit für 
Mann und Frau (eine ,positive Aktion' in dieser Richtung könnte sich als notwen
dig erweisen)." 

22 Am 3. Oktober 1989 antwortete die Generaldirektorin dem Juristischen Dienst, 
der um Verdeutlichung ersucht hatte, „aufgrund welcher Gegebenheiten man da
von ausgehen kann, daß die Kenntnisse von Frau X ,in den bei der Verwaltungs
arbeit zum Einsatz gelangenden EDV-Techniken' ausreichend sind", wie folgt: 

„Was insbesondere die EDV-Kenntnisse der gewählten Bewerberin angeht, habe 
ich bei der ,Abwägung der Verdienste', die mich bewogen hat, die Beförderung 
von Frau X vorzuschlagen, zugleich aufgrund objektiver Auskünfte, die mir 
Herr Y, Überprüfer mit spezieller EDV-Erfahrung, der die ständige ,interne' be
rufliche Fortbildung der dänischen Überprüfer organisiert hat, bestätigt hat, fol
gendes festgestellt: 

1) Frau X hatte an den beiden innerhalb der dänischen Abteilung vorgesehenen 
Abschnitten der beruflichen Fortbildung (in Gruppen von zwei oder drei Beam
ten) teilgenommen. 

2) Sie benutzte regelmäßig und ohne technische' Hilfe die gemeinsamen Einrich
tungen der dänischen Abteilung für die Dokumentationssuche und die Verbin
dungen zum Terminologiebüro. 
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Ich habe hieraus geschlossen, daß ihre Kenntnisse für die , Verwaltungsarbeit', von 
der in der Stellenausschreibung (Besetzung des Dienstpostens eines Sprachberaters) 
die Rede ist, ausreichend seien." 

23 Am 16. Oktober 1989 richtete die Generaldirektorin einen zweiten Vermerk an 
den Juristischen Dienst mit folgendem Wortlaut: 

„Da die Aufgaben eines Sprachberaters in keiner Weise denen eines EDV-Exper
ten gleichgestellt werden können, möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, 
daß die Beschreibung der Aufgaben in der Stellenausschreibung Nr. 5809 völlig 
mit derjenigen der Ausschreibung der Auswahlverfahren für die Besetzung des 
gleichen Dienstpostens in der spanischen und in der portugiesischen Abteilung 
übereinstimmt. 

Da ich Mitglied des Ausschusses in diesem Auswahlverfahren war, möchte ich Ih
nen mit Erlaubnis des Vorsitzenden, Herrn Quemener, mitteilen, daß bei der Fest
legung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Unterlagen der Bewerber die 
Kenntnis von EDV-Techniken aus der Bewertung der Befähigungsnachweise her
ausgenommen wurde, und zwar weil die Mitglieder des Ausschusses diese Kennt
nisse als nachrangig angesehen haben. 

Wenn es sich daher auch als wünschenswert, ja als notwendig erweisen sollte, daß 
die Leiter einer Übersetzungsabteilung sich der EDV bedienen können, so würde 
es mir doch extravagant erscheinen, die Auswahl des Bewerbers vom Niveau der in 
diesem Bereich erworbenen Kenntnisse abhängig zu machen. Zumal doch in der 
vorliegenden Sache die vorgeschlagene Bewerberin, wie Sie feststellen können, zu
mindest den Mindeststandard aufwies, der notwendig war, um den Anforderungen 
der Arbeit gerecht zu werden." 

24 Die Ausschreibungen, auf die die Generaldirektorin in ihrem Vermerk vom 
16. Oktober 1989 hinwies, betrafen die allgemeinen Auswahlverfahren Nrn. 
PE/ 126/LA und PE/127/LA, die das Parlament zur Besetzung je eines Dienstpo
stens als Sprachberater in spanischer und in portugiesischer Sprache veranstaltet 
hatte (ABl. 1988, C 114, S. 19 — spanische Ausgabe — und S. 17 — portugiesi
sche Ausgabe). In der Spalte „Befähigungsnachweise, Diplome und Berufserfah
rung" gaben die Ausschreibungen an: 
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„Die Bewerber müssen nachweisen • - . . . . . · 

— eine Universitätsausbildung...; 

— eine belegte Berufserfahrung im Bereich der Übersetzung und Überprüfung. 

Im übrigen [spanischer Text] ist wünschenswert, daß der Bewerber die bei der 
Verwaltungsarbeit zum Einsatz gelangenden EDV-Techniken kennt/[portugiėsi-
scher Text] ist die Kenntnis der bei der Verwaltungsarbeit zum Einsatz gelangen
den EDV-Techniken wünschenswert." 

25 In der Zwischenzeit waren die Beurteilungen der drei Bewerber für, den Zeitraum 
1987/88 erstellt worden. Herr Y hatte bei der Benotung dreimal „ausgezeichnet" 
erhalten (Kenntnisse, Organisationsfähigkeit und Qualität der Arbeit), dreimal 
„sehr gut" und zweimal „gut"; Frau X zweimal „ausgezeichnet" (Kenntnisse und 
Qualität der Arbeit), dreimal „sehr gut" und dreimal „gut"; der Kläger dreimal 
„ausgezeichnet" (Kenntnisse, Organisationsfähigkeit und Qualität der Arbeit), 
viermal „sehr gut" und einmal „gut". Die Beurteilung des Klägers für den letztge
nannten Zeitraum wies folgende Bewertung auf : 

„Der Beamte ist für die Erfüllung seiner Dienstaufgaben außergewöhnlich qualifi
ziert. Dank seiner gründlichen Kenntnisse der EDV, der Pädagogik und der Ter
minologie leistet er einen hochgeschätzten Beitrag zu den Arbeiten der Abteilung 
insgesamt." 

Bei den Sprachkenntnissen machte Frau X den Erwerb neuer „ausreichender" 
Kenntnisse im Spanischen, der Kläger den „guter" Kenntnisse im Portugiesischen 
geltend. Während des betreffenden Zeitraums besuchte der Kläger Spanischkurse 
des Niveaus III bis IV. Die drei Beurteilungen wurden jeweils am 21. Juli 1989 von 
Herrn Drangsfeldt als erster Beurteiler, am 26. Juli 1989 von Herrn Hargreaves als 
Schlußbeurteiler und am 31. Juli 1989 vom Kläger, am 2. August 1989 von 
Herrn Y und am 19. September 1989 von Frau X unterzeichnet. 
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26 Mit Schreiben vom 29. November 1989 teilte der Präsident des Parlaments dem 
Kläger die Zurückweisung seiner Beschwerde mit folgender Begründung mit: 

„... aufgrund der vergleichenden Bewertung der Qualifikation, der Verdienste und 
der Beurteilungen der einzelnen Bewerber ist deutlich geworden, daß die Bewer
bung von Frau X am besten den Anforderungen dieser Stellenausschreibung ge
recht wurde, insbesondere deshalb, weil sie ein breiteres Sprachenspektrum, eine 
bessere Beurteilung für 1985/86 und ein höheres Dienstalter als die anderen Be
werber aufzuweisen hatte. Im übrigen ist entgegen Ihren Behauptungen nicht fest
zustellen, daß Frau X, die eine Ausbildung in der EDV-Praxis bei Dokumentation 
und Terminologie erhalten hat, in diesem Bereich im Hinblick auf die Stellenaus
schreibung unzureichend qualifiziert wäre ... 

Ich füge schließlich hinzu, daß Teilzeitarbeit in keiner Weise die Beförderungs
würdigkeit eines Beamten mindert. Die Beförderung kann lediglich in der Folge 
einer Beibehaltung der Teilzeitarbeit entgegenstehen, wenn sich diese als unverein
bar mit dienstlichen Bedürfnissen erweisen sollte." 

27 Nach ihrer Ernennung beantragte und erhielt Frau X am 4. Dezember 1989 die 
Genehmigung zur Teilzeitarbeit bis zum 30. September 1990. Auf Anfrage des Ge
richts hat das Parlament am 29. März 1990 mitgeteilt, daß Frau X von allen Be
amten des Parlaments der Besoldungsgruppe A 3, LA 3 oder einer höheren Besol
dungsgruppe die einzige sei, die innerhalb der letzten fünf Jahre die Erlaubnis zur 
Halbtagsarbeit erhalten habe. 

Verfahren 

28 Mit Klageschrift, die am 27. Dezember 1989 in das Register der Kanzlei des Ge
richts eingetragen worden ist, hat der Kläger die vorliegende Klage erhoben, mit 
der er die Aufhebung der Entscheidung erstrebt, mit der Frau X auf den Dienst
posten eines Sprachberaters befördert worden ist. 
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29 Auf Ersuchen des Gerichts hat der Beklagte am 29. März 1990 bestimmte Unterla
gen über die Abwägung der Verdienste der Bewerber für den zu besetzenden 
Dienstposten eingereicht, deren Vorlage in der Klageschrift beantragt oder die in 
der Klagebeantwortung in Bezug genommen waren. 

so Am 27. April 1990 haben Søren Anker Christensen, Vibeke Emborg, Elke Flatte
rich, Ebbe Torring Jensen, Jørn Kofoed-Nielsen, Lennart Bach Nielsen, Nini Pe
dersen, Hanne Riisberg und Leif Winther Antrag auf Zulassung als Streithelfer für 
den Kläger beantragt. Durch Beschluß vom 13. Juni 1990 ist dieser Antrag zurück
gewiesen worden. 

3i Am 17. Juli 1990 ist das schriftliche Verfahren abgeschlossen worden. 

32 Am 20. September 1990 hat der Kläger seinen in der Erwiderung gestellten Antrag 
erneut vorgebracht, die Vorlage bestimmter ergänzender Schriftstücke durch das 
Parlament anzuordnen. Mit Schreiben vom 10. Oktober 1990 hat das Parlament 
zu diesem Antrag Stellung genommen. 

33 Auf Bericht des Berichterstatters hat das Gericht am 25. Oktober 1990 das Parla
ment aufgefordert, sämtliche vom Kläger bezeichneten Schriftstücke, soweit diese 
sich in den Archiven des Parlaments oder seiner Dienststellen befinden und nicht 
bereits zu den Akten gereicht worden sind, sowie alle Unterlagen im Zusammen
hang mit der Abfassung der betreffenden Stellenausschreibung vorzulegen. Am 
gleichen Tag hat das Gericht das mündliche Verfahren eröffnet. 

34 Auf das Ersuchen des Gerichtes hin ha t das Par lament eine Reihe e rgänzender 
Schriftstücke zu den Akten gereicht. Das Par lament erklärt , es sei nicht im Besitz 
wei terer Unter lagen , die in Zusammenhang mit der Entscheidung der E rnennung 
von Frau X , der Zurückweisung der Beschwerde des Klägers ode r mit der Be
g r ü n d u n g dieser Entscheidungen in Zusammenhang stünden. Das Par lament er
klärt weiterhin, daß seine Dienststellen mit Ausnahme der endgült igen Fassung 
keine Unter lagen aufbewahrt hät ten, die in Zusammenhang mit der Fassung der 
Stellenausschreibung gestanden hätten. 
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35 Die Parteien haben in der Sitzung vom 5. Dezember 1990 mündlich verhandelt 
und die Fragen des Gerichts beantwortet. Am Ende der Sitzung hat der Vorsit
zende verkündet, das Gericht werde eine ergänzende Maßnahme der Beweiserhe
bung in einer Form anordnen, die den Parteien später mitgeteilt werde. 

36 Mit Beschluß vom 7. Dezember 1990 ist das Parlament um ergänzende Auskünfte 
und Schriftstücke ersucht worden, um dem Gericht die tatsächliche Feststellung zu 
gestatten, welcher Art zum einen die EDV-Kenntnisse von Frau X waren, und 
zum anderen, aufgrund welcher Angaben und Empfehlungen die Entscheidungen 
des Parlaments vom 3. Juli 1989 über die Beförderung von Frau X und vom 29. 
November 1989 über die Zurückweisung der Beschwerde des Klägers getroffen 
wurden. Mit Schreiben vom 28. Januar 1991 hat das Parlament die Fragen des 
Gerichts beantwortet und insbesondere erläutert, welches interne Verfahren von 
seinen Dienststellen bei der Vorbereitung einer an den Präsidenten als Anstellungs
behörde gerichteten Ernennungsempfehlung befolgt wird. Am gleichen Tage hat 
das Parlament bestimmte ergänzende Schriftstücke zu den Akten gereicht, unter 
ihnen namentlich eine schriftliche Erklärung in dänischer Sprache von Herrn Y zu 
Inhalt und Dauer der von ihm durchgeführten und von Frau X besuchten Fortbil
dungsveranstaltungen sowie eine Kopie der gesamten dem Präsidenten des Parla
ments zugeleiteten Akten, auf deren Grundlage dieser als Anstellungsbehörde seine 
Entscheidungen vom 3. Juli und 29. November 1989 getroffen hatte. 

37 Mit Schreiben vom 21 . Februar 1991 hat das Parlament in Beantwortung einer 
Frage des Gerichts klargestellt, daß bestimmte handschriftliche Vermerke in den 
Akten, die dem Präsidenten des Parlaments zusammen mit dem Vorschlag für die 
Besetzung des Dienstpostens eines Sprachberaters zugeleitet worden waren, vom 
Generalsekretär des Parlaments persönlich herrührten. 

38 Angesichts der erhaltenen Auskünfte und Schriftstücke hat das Gericht die Einho
lung eines Sachverständigengutachtens beschlossen, um sich kundig zu machen 
zum einen bezüglich der Kriterien, die bei der Würdigung der Kenntnisse eines 
Bewerbers im Hinblick auf die „bei der Verwaltungsarbeit zum Einsatz gelangen
den EDV-Techniken" heranzuziehen sind, und zum anderen bezüglich der Frage, 
inwieweit diese Kriterien von einem Bewerber erfüllt werden, der über die Kennt-
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nisse des Klägers beziehungsweise von Frau X verfügt. Das Gericht hat daher die 
Parteien mit Schreiben seines Kanzlers vom 27. Februar 1991 aufgefordert, ihre — 
wenn möglich einverständlichen — Vorschläge für die Bestimmung eines Sachver
ständigen und etwaige Stellungnahme zu den Fragen einzureichen, die das Gericht 
an diesen zu stellen gedenke. 

39 Mit Fernkopie vom 7. März 1991, deren Durchschrift dem Gericht übermittelt 
wurde, hat der Kläger dem Beklagten den Namen zweier Personen als Vorschlag 
übermittelt und mit Schreiben vom 14. März 1991 an das Gericht zu den vorge
schlagenen Fragen Stellung genommen. Mit Schreiben vom 14; März 1991 hat der 
Beklagte zu den vorgeschlagenen Fragen Stellung genommen und Zweckmäßigkeit 
und Begründetheit der vom Gericht beabsichtigten Einholung eines Sachverständi
gengutachtens in Frage gestellt. Er hat weder einen Sachverständigen vorgeschla
gen noch auf die Vorschläge des Klägers geantwortet. Auf die erneute Aufforde-
rung mit Schreiben des Kanzlers des Gerichts vom 21. März 1991, sich zur Benen
nung eines Sachverständigen zu äußern, hat der Beklagte mit Schreiben vom 12. 
April 1991 seine rechtlichen Einwände'gegen die Bestimmung eines Sachverständi
gen wiederholt und die Entscheidung im übrigen in das Ermessen des Gerichts 
gestellt. 

40 Unter diesen Umständen hat das Gericht gemäß Artikel 49 § 1 der seinerzeit auf 
das Verfahren vor dem Gericht entsprechend anwendbaren Verfahrensordnung des 
Gerichtshofes beschlossen, von Amts wegen einen Sachverständigen zu bestellen. 
Mit Beschluß vom 23. April 1991 ist Frau Helene Bauer Bemet, Honorardirekto
rin, früher Beraterin für Rechtsinformatik des Juristischen Dienstes der Kommis
sion der Europäischen Gemeinschaften, zur Sachverständigen bestimmt worden. 

4i Die Sachverständige hat ihr Gutachten am 11. Juni 1991 vorgelegt. Die Parteien 
haben binnen der gesetzlichen Frist zu dem Gutachten der Sachverständigen Stel
lung genommen. 

42 In ihrem Gutachten hat die Sachverständige auf die Frage des Gerichts bezüglich 
der Kriterien, die bei der Würdigung der Kenntnisse eines Bewerbers im Hinblick 
auf die „bei der Verwaltungsarbeit zum Einsatz gelangenden EDV-Techniken" 
zugrunde zu legen sind, wie folgt geantwortet: 
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„Die Kriterien ... sind meines Erachtens folgende: 

— Kenntnisse eines Betriebssystems (operating system), das hinreichend leistungs
fähig und verbreitet ist sowie Anwenderprogramme und Mehrplatzkonfigura
tionen unterstützt, zum Beispiel MS-DOS, Unix oder Novell; 

— praktische EDV-Erfahrung, die die selbständige Erkennung und Lösung klei
nerer Probleme möglich macht; 

— Erfahrung in der konkreten Arbeit im Rahmen einer multifunktionalen Daten
verarbeitung, falls möglich in einem verwaltungsmäßigen Zusammenhang." 

43 Die Sachverständige hat sodann die — vorstehend unter Randnummer 9 darge
stellten — Fachkenntnisse der Frau X und des Klägers auf der Grundlage der ihr 
ohne unmittelbaren Bezug zu der jeweiligen Person übermittelten Angaben ge
prüft. Ihr Ergebnis lautet: 

,,a) Ausbildung 

Der erste Bewerber (Frau X) hat eine Ausbildung als kundiger Anwender oder 
,EDV-Korrespondent'. Eine solche Ausbildung vermittelt ohne Rücksicht auf ihre 
Dauer nicht ipso facto die technischen Kenntnisse, die den EDV-Einsatz bei Ver
waltungsarbeiten ermöglicht; es geht um einen Unterschied qualitativer Art. (Der 
wiederholte Hinweis des Bewerbers auf die Bedeutung dieser Ausbildung könnte 
als Indiz für mangelnde Sensibilität gegenüber den anderen Aspekten der EDV 
gedeutet werden.) 

b) Ausstattung 

Das Betriebssystem eines Kleincomputers vom Typ Commodore 128 besitzt weder 
die Komplexität noch weist es die Funktionen des Betriebssystems einer wirklichen 
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Datenverarbeitungsanlage auf. Anwenderprogramme werden bei einem solchen 
Computer (zum Beispiel bei Einsatz der Software Superbase) nur marginal unter
stützt. Der Bewerber erwähnt übrigens den Einsatz solcher Software nicht." 

Zu den Fachkenntnissen des Klägers führt die Sachverständige aus: 

„Ein Bewerber, der fünf EDV-Fortbildungskurse von insgesamt 17 Tagen besucht 
hat... kann zwar nicht als EDV-Experte gelten, hat aber zumindest die Fähigkeit 
gezeigt, ein Mindestmaß an einschlägigen theoretischen Kenntnissen bezüglich In
halt und Niveau zu verarbeiten. 

Zu den Aspekten der Praxis : Bei einem Bewerber, der die folgende Ausstattung 
besitzt... und mehrere einschlägige Programme, hierunter dBase III, sowie Erfah
rung mit Open Access aufweist, das in der betreffenden Übersetzungsabteilung in
stalliert ist, kann davon ausgegangen werden, daß er eine gewisse Praxis besitzt." 

44 Die Sachverständige ist in der Sitzung vom 3. Oktober 1991 gehört worden und 
hat auf die Fragen des Gerichts und des Klägervertreters geantwortet. Der Vertre
ter des Parlaments hat darauf verzichtet, Fragen zu stellen. 

45 Auf die Aufforderung, die von ihr in ihrem schriftlichen Gutachten aufgezeigten 
Kriterien näher darzulegen, hat die Sachverständige erläutert, daß die Anwendung 
von Datenverarbeitungstechniken auf Verwaltungsarbeiten 

„die Fähigkeit voraussetzt, die Verbindung herzustellen zwischen dem formalisier
ten und in Modellform gebrachten Problem und dem auf dem Markt Angebote
nen, heutzutage also mit den Standardprogrammen, (und) ... die notwendigen 
Brücken zu schlagen, um das, was es gibt, in Einklang zu bringen mit dem, was 
man haben möchte... Man muß die Programm-Strukturen der Datenverarbeitung 
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kennen ... (und) ... in der Lage sein, Zwänge und Möglichkeiten eines ... Pro
gramms zu erkennen. Die in der Beschreibung angesprochene Person braucht kein 
Programmierer zu sein und man sollte es auch nicht von ihr fordern. Sie braucht 
nicht einmal Systemanalytiker zu sein ..., sollte aber die geistige Fähigkeit und ei
nen Kenntnisstand haben, die ihr eine wirksame Zusammenarbeit mit einem Sy
stemanalytiker ermöglichen ... Es geht darum, ein Problem klar erkennen zu kön
nen, es dann aber in einer Art und Weise zu formulieren, die an der Datenverar
beitung ausgerichtet ist, wie immer deren Definition aussehen mag. Es geht hier 
um etwas, was eine sehr starke geistige Disziplin und eine Kenntnis der Möglich
keiten der Maschine im Bereich der ,Verwaltung' voraussetzt." . 

46 Auf die Frage nach der Natur der Kenntnisse eines „Anwenders" hat die Sachver
ständige ausgeführt: 

„Eine solche Ausbildung könnte sehr lang, sehr vollkommen, sehr gut sein, so daß 
man am Ende die Information an zahlreiche Personen weitergeben könnte. Natür
lich kann man, wenn man Ausbilder und Anwender ist, auch Verwalter werden, 
aber es geht bei dieser Ausbildung nicht um die eines Verwalters. ... Man kann ein 
guter Anwender ... einer Datenbank wie etwa Eurodicautom sein, ohne die gering
ste Ahnung vom Vorhandensein eines Betriebssystems zu haben." 

47 Auf die Frage nach dem jeweiligen Kenntnisstand der beiden Bewerber hat die 
Sachverständige geäußert, daß ein Bewerber, um den Anforderungen der Stellen
ausschreibung zu genügen, mindestens die Kenntnisse des Klägers haben müsse, 
während die Kenntnisse von Frau X anderer Art seien und für sich betrachtet den 
Anforderungen der Stellenausschreibung nicht entsprächen. 

48 Im Anschluß an die Anhörung der Sachverständigen haben die Parteien mündlich 
verhandelt. Der Präsident hat sodann die mündliche Verhandlung geschlossen. 
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49 Der Kläger beantragt, 

— die Klage für zulässig und begründet zu erklären; 

— mithin die Entscheidung des Präsidenten des Europäischen Parlaments vom 
3. Juli 1989, mit der Frau X auf den Dienstposten eines Sprachberaters der 
dänischen Übersetzungsabteilung befördert worden ist, sowie erforderlichen
falls die Mitteilung des Einstellungsdienstes vom 17. Juli 1989 aufzuheben; 

— in jedem Fall dem Beklagten sämtliche Kosten aufzuerlegen. 

50 Der Beklagte beantragt, 

— die Klage für unzulässig, sonst für unbegründet zu erklären; 

— die Klage abzuweisen; 

— festzustellen, daß die Entscheidung der Zurückweisung der Beschwerde des 
Klägers vom 29. November 1989 ausdrücklich die Gründe für die Ablehnung 
seiner Bewerbung enthalten hat; 

— mithin nach Rechtslage über die Kosten zu entscheiden. 

Zur Zulässigkeit 

51 Das Parlament wendet die Unzulässigkeit der Klage ein, da der Kläger kein 
Rechtsschutzbedürfnis habe. Es stehe nicht fest, daß der Kläger, wenn die Beför-

II-1426 



FREDERIKSEN / PARLAMENT 

derung von Frau X aufgehoben würde, statt ihrer befördert werden würde. Das 
Parlament weist darauf hin, daß der dritte Bewerber, Herr Y, nur wegen seines 
Alters und des Beförderungsdienstalters ausgeschieden sei, die beide unter denen 
des Klägers lägen, und daß auf jeden Fall, falls die Stellenausschreibung so auszu
legen sei, daß der zu besetzende Dienstposten vertiefte EDV-Kenntnisse voraus
setze, die allgemeinen EDV-Kurse, an denen der Kläger teilgenommen habe, 
ebenfalls nicht ausreichten, um diese Anforderung zu erfüllen. 

52 Nach Auffassung des Klägers hängt der Begriff des Rechtsschutzinteresses eng mit 
dem Begriff der beschwerenden Maßnahme zusammen. Die angefochtene Maß
nahme beschwere ihn ganz sicher insoweit, als sie die Beförderung, um die er sich 
beworben habe, einem anderen Bewerber als ihm zuerkannt habe. Der erforderli
che Grad der Konkretisierung des Rechtschutzbedürfnisses mache es nicht erfor
derlich, daß der Kläger die einzige Person sein müsse, dem die von ihm erhobene 
Klage zugute kommen könne. 

53 Es ist richtig, daß ein Beamter kein berechtigtes Interesse an der Aufhebung der 
Ernennung eines anderen Bewerbers für eine freie Stelle hat, die er nicht wirksam 
für sich beanspruchen kann (Urteil des Gerichtshofes vom 30. Mai 1984 in der 
Rechtssache 111/83, Picciolo/Parlament, Slg. 1984, 2323). Im vorliegenden Fall 
sind jedoch weder im Verlauf des Verfahrens, das der Beförderung von Frau X 
vorausgegangen ist, noch während des Verwaltungsverfahrens im Anschluß an die 
vom Kläger gegen diese Entscheidung erhobene Beschwerde die Kenntnisse des 
Klägers im Bereich der EDV jemals in Frage gestellt worden. Weiterhin hat das 
Parlament während des gesamten Gerichtsverfahrens niemals ausdrücklich vorge
bracht, daß der Kläger die zu besetzende Stelle nicht habe wirksam beanspruchen 
können, da die Einrede der Unzulässigkeit lediglich hilfsweise erhoben worden ist. 
Zudem hat die Sachverständige in ihrem Gutachten ausgeführt und in der mündli
chen Verhandlung bekräftigt, daß die Fachkenntnisse des Klägers qualitativ besser 
als die von Frau X seien und den Anforderungen der Stellenausschreibung ent
sprächen. 

54 Die Einrede der Unzulässigkeit muß daher zurückgewiesen werden. 
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